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Als das erste wissenschaftliche Periodikum, das 
ganz den Tä t igke i ten der Vereinten Nationen 
auf vö lker rech t l i chem Gebiet gewidmet ist, be­
zeichnet der ehemalige Genera l sekre tä r der 
Weltorganisation, Boutros Boutros-Ghali, in 
einem Vorwor t das hier angezeigte neue Jahr­
buch. Es erscheint, redaktionell betreut von 
Christiane Philipp, als Veröf fen t l ichung des tra­
ditionsreichen Heidelberger Max-Planck-Insti-
tuts für aus länd i sches öffentl iches Recht und 
Völker rech t in englischer Sprache. 
Die zehn Hauptbe i t räge , die sich mit rechts­
theoretischen wie aktuellen Themen befassen, 
nehmen nicht weniger als 333 Seiten ein. Ein 
Dutzend Seiten ist ( im Inhaltsverzeichnis leider 
nur summarisch ausgewiesenen) Rezensionen 
gewidmet; hier findet sich auch eine posthum 
erschienene Besprechung aus der Feder von 
Karl Josef Partsch. Umfangreich (fast 300 Sei­
ten) fällt der Dokumentationsteil aus, der vor al­
lem die absch l i eßenden Stellungnahmen von 
drei Menschenrechtsgremien (CESCR, CCPR 
und C E R D ) zu den ihnen vorgelegten Staaten­
berichten aus dem Jahre 1996 enthäl t . 
Welch g lück l iche Verbindung völker recht l iche 
Kompetenz und Erfahrungen i m diplomati­
schen Al l t ag mitunter eingehen können , zeigt 
sich etwa im Beitrag des zur Zeit der Abfassung 
an der deutschen S tändigen Vertretung in New 
York tät igen Ingo Winkelmann. Er befaßt sich 
mit den neueren Entwicklungen in der Diskus­
sion um die Reform des Sicherheitsrats, ver­
säumt es aber nicht, auch den historischen H i n ­
tergrund auszuleuchten und sich beispielsweise 
über die stillschweigende Hinnahme des Über­
gangs des Sitzes der ( in der Charta mit dieser 
Staatsbezeichnung genannten) Union der So­
zialistischen Sowjetrepubliken auf die Russi­
sche Födera t ion zu wundern. M i t g roßer A k r i ­
bie untersucht er die verschiedenen in den letz­
ten Jahren unterbreiteten Vor sch l äge zur Re­
form dieses mit der Hauptverantwortung für die 
Wahrung des Weltfriedens und der internatio­
nalen Sicherheit betrauten Hauptorgans der 
Vereinten Nationen, bis hin zu dem originellen 
Gedanken der »gemeinschaf t l ich gehaltenen 
Si tze« aus Belize. 

E in anderer Diplomat, der stellvertretende 
Rechtsberater des britischen Außenmin i s t e r i ­
ums Michael C. Wood, schöpft ebenfalls aus 
seiner New Yorker Erfahrung und setzt sich aus 
A n l a ß der Befassung mi t dem Status der aus 
dem einstigen Jugoslawien Titos hervorgegan­
genen Staaten auch mit der nicht immer einheit­
lichen Praxis der Vereinten Nationen hinsicht­
l ich Mitgliedschaft und Aufnahme auseinander. 
Die Untersuchung fördert das - letztlich allein 
der intransigenten Haltung Griechenlands ge­
schuldete - Kuriosum der UN-Mitgliedschaft 
Mazedoniens unter einem von ihm nicht ge­
wähl ten Namen und der alphabetischen Einord­
nung des Landes nach Thailand (»the former 
Yugoslav Republic o f M a c e d o n i a « ) zutage. A u f 

die Frage, ob die Bundesrepublik Jugoslawien -
die in UN-Texten lange mit dem in Klammern 
gesetzten obligatorischen Zusatz »Serbien und 
M o n t e n e g r o « versehen wurde - gegenwär t i g 
Mi tg l i ed der Vereinten Nationen sei, gibt es sei­
nes Erachtens »keine einfache An twor t« . In der 
Tat erscheint die Grauzone, erst recht nach den 
Vereinbarungen von Dayton, ziemlich geräu­
mig . I m Bl ick auf eine Teilnahme Jugoslawiens 
beispielsweise an Treffen der Vertragsstaaten 
von völker recht l ichen Ver t rägen bescheinigt er 
den namens der E U abgegebenen Stellungnah­
men »meis te r l i che Undeut l i chke i t« . 
Ein Beitrag ist vielversprechend mit »Wir , die 
Vö lke r der Vereinten Na t ionen« überschr ieben 
und zitiert damit den Anfang der P räambe l der 
UN-Charta. Der i m n ieder ländischen Leiden 
lehrende Autor Henry G. Schermers sieht die 
Staaten nach wie vor als Hauptakteure, weist 
aber auf die zunehmende Abgabe von Kompe­
tenzen an zwischenstaatliche Einrichtungen 
hin. Unter »nichts taa t l ichen O r g a n e n « (Non-
Governmental Organs) nennt er die internatio­
nale Gerichtsbarkeit oder Expertengremien; 
Nichtregierungsorganisationen (NGOs) indes 
geraten ihm gar nicht in den Bl ick . 
Weitere Bei t räge nehmen die Konsti tut ionali-
sierungsdebatte auf (Dupuy), befassen sich mit 
der Rechtsbindung des Sicherheitsrats (Doeh-
ring), mit verschiedenen Aspekten des Eingrei­
fens in lokale Konfl ikte (Walter, Oeter) oder 
mit dem regulierten Schutz bestimmter Interes­
sen i m Wi l l ensb i l dungsp rozeß internationaler 
Organisationen (Wolf rum) . Eingegangen w i r d 
auch auf den 1996 von der Vö lke r r ech t skom­
mission verabschiedeten Entwurf eines Kodex 
der Verbrechen gegen die Menschheit (Ortega) 
und das Verhä l tn i s von Internationalem Ge­
richtshof und Seegerichtshof (Fleischhauer). 
Das hohe fachliche Niveau des ersten Bandes 
dieses neuen Jahrbuchs dürfte ihm international 
weite Verbreitung in der Fachöffent l ichkei t si­
chern. REDAKTION • 
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Schon 1955, im Beitrittsjahr Ös te r re ichs , des er­
sten deutschsprachigen Mitgliedstaats der Ver­
einten Nationen, und sogar auch fünf Jahre 
vor G r ü n d u n g der späteren Ö l m a c h t OPEC, er­
reichten die arabischen Staaten in weitsichtiger 
Sprachpolitik die Errichtung eines kleinen, vo l l 
vom ordentlichen Haushalt getragenen Dienstes 
i m New Yorker UN-Sekretariat zur Überse t ­
zung ausgewäh l t e r offizieller Texte ins Arabi ­
sche. 18 Jahre später , i m Beitrittsjahr der da­
mals zwei deutschen Staaten, konnten sie -
diesmal mit einer zwei jähr igen Übergangsf i ­
nanzierung durch Ö l g e l d e r - durch eine weitere 
Resolution den Ausbau dieses Dienstes zum 
Amtssprachendienst der Generalversammlung 
und ihrer sieben Haup taus schüsse durchsetzen. 
W ä h r e n d der 1974 gegründe te , ursprüngl ich 
ebenfalls als künft iger Amtssprachendienst ge­
plante Deutsche Dienst jedoch noch immer auf 
dem Ausgangsstatus einer Semidokumentar-

sprache verharrt und während er auch weiterhin 
von den inzwischen vier >Nutzern< (Deutsch­
land, Öster re ich , Liechtenstein und dem Nicht­
Mi tg l i ed Schweiz) separat finanziert w i r d , 
konnte sich das Arabische vor allem auf dem 
Weg übe r UN-Weltkonferenzen und durch die 
Bedienung auch anderer UN-Organe und -Gre­
mien inzwischen zur vo l l anerkannten und ganz 
aus dem ordentlichen Haushall finanzierten 
sechsten Amtssprache der Uno (nach Chine­
sisch, Englisch, Französ i sch , Russisch und Spa­
nisch) entwickeln. M i t dieser Sprache und an 
ihrem Beispiel mit der Rolle von Sprache i m al l ­
gemeinen als T räge r von Rechtsnormen. K u l ­
tur, Geschichte und rel igiöser Tradit ion befaßt 
sich die äußers t reichhaltige, sorgfäl t ig gearbei­
tete Studie des M ü n c h n e r Arabisten und Semi-
tologen Lutz Edzard. 

Der Autor untersucht anhand von zahlreichen 
aktuellen Dokumenten der Vereinten Nationen 
aus dem Bereich Krieg und Frieden sowie ins­
besondere dem Bereich Menschenrechte ( A l l ­
gemeine Erk lä rung der Menschenrechte, Inter­
nationale Menschenrechtspakte, Konventionen 
gegen Folter, Diskriminierung von Frauen, ras­
sische Diskriminierung und Apartheid sowie 
für die Rechte des Kindes) auf Grund der Ver­
tragstexte, der diplomatischen Korrespondenz, 
der periodischen Berichte an die Menschen­
rechtsorgane und der zugehör igen Kurzproto­
kolle (Summary Records) samt Diskussion und 
deren Ergebnis »die rechtlichen und sprachli­
chen Konfl ikte zwischen nebeneinander beste­
henden verschiedensprachigen, aber gleicher­
maßen verb ind l ichen« (beziehungsweise of f i z i ­
ell überse tz ten) »Fas sungen von Dokumenten 
des internationalen Rechts und Völker rech t s« . 
Dabei zeigt sich, d a ß sich das Arabische zwar 
im allgemeinen den lexikalischen und sti l ist i­
schen Mustern von Völker rech ts tex ten des fran­
zös i schen und englischen Sprachraums ange­
paßt hat, gleichzeitig aber in vielen Dokumen­
ten insbesondere des Menschenrechtsbereichs 
ein »Gesch ich t s - , Kul tur- und Religionsbe­
wußt se in widerspiegelt, das keine Parallele in 
irgendeiner anderen Amtssprache der Vereinten 
Nationen hat .« 

So machen zum Beispiel arabische Polit iker 
nicht nur in ihrer Kriegspropaganda etwa in den 
beiden Golfkriegen offenbar vom Massenpubli­
kum ohne M ü h e verstandene Anspielungen auf 
Ereignisse des 7. Jahrhunderts oder (mit dem 
Codex Hammurabi, der äl testen bekannten 
schriftlichen Gesetzessammlung der Wel t ) gar 
auf babylonische Zeiten, sondern ziehen solche 
Hinweise auch etwa in Botschafterbriefen an 
den Genera l sekre tä r der Vereinten Nationen 
heran. ( A u f unsere Verhä l tn i s se über t ragen 
würde dies zum Beispiel he ißen , daß westliche 
Politiker zur Er läu te rung ihrer Poli t ik auf Ereig­
nisse der Merowingerzeit , Karl Martel l und die 
Schlacht von Tours und Poitiers von 732 gegen 
die Araber oder wenigstens auf die Kreuzzüge 
zurückgre i fen würden . ) Desgleichen scheinen 
Anrufungen Gottes und seiner Gnade und 
Barmherzigkeit in den Eingangs- und S c h l u ß ­
formeln von politischen Briefen oder Koranzi­
tate und Gebete (und sogar lange Gedichte) mi t ­
ten im Text genau so selbstvers tändl ich wie bei 
uns i m eu ropä i s chen Mittelalter zu sein und 
stellen sie dem Autor zufolge nicht nur » re l ig iö ­
se F loske ln« dar, sondern meinen eine ernstzu-
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